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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.1963

Norm

ZPO §503 Z2 C2b

Rechtssatz

Es stellt einen Mangel des Berufungsverfahrens dar, wenn das Berufungsgericht eine Zeugenaussage anders als das

Erstgericht würdigt, obwohl es die Verlesung dieser von einem ersuchten Richter abgelegten Zeugenaussage

unterlassen und sich bloß mit der Darlegung des Inhaltes dieser Aussage durch den Berichterstatter begnügt hat.
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